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Ntbicthen Unserer Regierung , Hof - Gericht , ReNth-
Cammer , Contiftoriis- , Stadt - Schultheißen, Bür¬
germeistern und Raths- Verwandten , auch Bür¬
gern und allen andern Einwohnern Unserer beyden

Städten Unsere Gnade und fügen ihnen zu wissen :
, Mchdcm Wir unter andern wahrgenomme» , daß in Un-

sereOWaUchafft , und absonderlich in Un/ern beyden Städ¬
ten Hchitm , bch vorfallenden Sterb - Fällen auf die große
Trauet - Anstalten viele ohnnöthige Kosten verwendet werden,
wvrdurch aber, weilen eshierinnen einer dem andern zum öff-
tern in Ansehung seines größern Ehren - Standes oder mehre¬
ren Vermögens zuvor khm will, ' offtermahlen die ohne das
verlassene Wittiben und Waysen ins Armuth gerathcn müssen,
daß Wir dannenhero solchem Unwesen abzuhelffen , die bey de¬
nen Leich - Begangnüßen seithero in außerordentlicher Maße
verwendete ohnnöthige Kosten , zu Unserer Unterthanen selbst
eigenem Besten zu verhüthen und abzustellen , mithin auch in
diesem Stück Unserer Landes - Vätterlichen Neigung nach , zu
Jedermanns selbst - eigenen Nutzen , nachfolgende Verordnung
abzufaffen , vor nöthig ermessen . Setzen demnach und wollen

l.
Daß alle Abend - Leichen bey Fackeln oder Laternen beyEin hundert Rthlk. Straffe hiermit gantzlich verbotten und

abgeschaffek seyn. Wie ingleichem auch
li.

Der Leichenbey denen solcher Gestalt nur beyTag vor sich gehenden Leichen - Begangnüssen , ohne Vorher-
gehuttg einigerMarchällenunb mit Weglassung dergleichen
überflußigen Geprangs,nach Möglichkeit etngeschranckt werden
solle , dahero Wir es auchdabey belassen , wie dem Uns erstat-



ttten Bericht zufolge bereits seit einigen Jahren in UnserenStädten Löbl. eingeführet , daß die Leichen - Begleitere nichtausPerfohnen beyderley Geschlechts Männer und Weiber bestehen»sondern die Leichen derer Erwachsenen nur von Männern - de¬rer jungen Kinder aber , absonderlich derer so noch klein, daßsie von Weibs - Persohnen aufdem Kopffhinaus getragen wer¬den , bloß von Weibern in mäßiger Anzahl begleitet werden,und es hiernach ferner gehalten wissen wollen. So vielin.Das Geläuth bey denen Leichen -Bestattungen anlangend,so soll zwaren , wie bißhero auch oblcrviret worden , einem je¬den ftey stehen , mit wie viel Glocken er auf der Kirche , wozuer gehöret ( gestalten auf mehr als einer Kirche lauten zu lassenhierdurch untersaget wird ) läuten lassen wolle; Es bleibet aberauch Jedermann unbenommen, seine Lodten in der Stille undohne Geläuth hmausbrmgen und begraben zu lassen , in wel¬chem Fall jedoch die Helffte dessen , was sonsten vor Das ge¬ringste Geläuth hat gegeben werden müssen , entrichtet werdensoll.
IV.

Dey denenjenigen Leichen, welche hinaus getragen wer¬den , sollen denen Trägern , deren durchgehends , auch bey de¬nen Vermögensten , über Zehen nicht seyn sollen , forthin ei¬nem jeden vor seine Bemühung ein Gulden , oder bey Vermö¬genden , höchstens ein Reichsthaler( welches bloßhin in dieMrllkühr desjenigen , so den Lodten bestattet, gestellet wird)sodann , nach eines jeden gleichmäßiger Willkühr , eine Kitro-ne , welche jedoch , damit sie kentbahr seye , vorhero jedesmahla . » einem Ende anzuschneiden ist , und weiter nichts , als Män¬tel gegeben werden , welche einem Jedenindiftindein beydenStädten , wo er solche am wohlfeilsten haben kan , zu nehmenfrei) stehet; Wer etwa auch nach seinem freyen Willen Gabel-Träger gebrauchen will , soll an keine gewisse Anzahl derselbenaebunden seyn , hingegen derer oder derer Zuscharrer über Vieröder höchstens Sechs zu nehmen , nicht erlaubet , und sollediesen letztern über die Helffte dessen , was denen Trägern ent¬richtet wird , nicht gegeben werden; Was aber die Arme undsolche Leichen , welche die Kirchen , Zünffte , oder andere publi¬que y£raria begraben lassen , anlanget , so bleibet es in derenAnsehung dergeftalten bey dem Herkommen , daßdenen Trägernauch ein geringeres , oder wohl gar nichts gegeben wird;Übrigens den Todten - Gräber betreffend, so hat es bey demvon Unserm Rath der Altstadt , wegen dessen Gebühren deni. Februar« 1694. gemachten Verordnung dergeftalten seinA 2 Per-



Verbleiben , daß - in dem Fall er über das ihme nach Untet*

schied derer Leich - Sargcken gesetzte(Zuanrumetwas zu nehmen,

sich unterstehen wird , er abgeschaffet und nach Befinden noch

schärffer angesehen werden solle.

Verbleiben denen Kirchen , Pfarrern und Schuhlen von
denen Leichen zwar ihre bißherige Accidencien , so , daß denen

Kirchen vor das Geläuth das bißher gewöhnlicheAcadens,
dem Glöckner aber , wann er bey dem Leichen- LonduÄbemü¬
het ist , ein halber Gulden biß höchstens ein Gulden , sodann
denen Schuhl- Cantoribusein halber Gulden , und denen Zhor-
und andern Schülern , daferne solche Jemand haben will , ei¬

nem jeden 2 . Kr. , außer diesem aber weiter nichts zu reichen
ist , und stehet es übrigens zwar in eines jeden Willkühr ob er
dem Verstorbenen eine Leichen - Predigt in der Tobten - Kirche
auf dem Kirchhoffwill halten lassen , sonsten aber sollen , außer
denen gewöhnlichenParemacioiienoder Abdanckungen , welche
vor denen Häußern zu geschehen pflegen , dte Leichen- Lermom
in denen Häußern hiermit gäntzlich abgestellet , und bey zwan-
tzig Reichsthaler Straffe verbotten seyn.

,vi.
Alle Trauer -Mahle , wie ingleichem die Aufsätze einiger

Speißen oder Geträncks vor - bey -- oder nach der Leich - Bestat¬
tung , sowohl vor die Träger oder sonsten Jemand , wer esauch
seyn möchte , werden hiermit bey 50. Rthlr . Straffe verbotten;
auch sollen Vil.

Weder denen Trägern noch sonst Jemanden Flöhre oder
Handschue, noch auch Jemand anders als denen Trägern, auf
Arth und Weise , wie in §. 4. versehen,, Zitronen gegeben wer¬
den , sondern es wird hiermit , lange Flöhre bey - oder nach der
Leichen- Begängnüß zu tragen , Jedermänniglrch gleicher Ge¬
stalt bey 50. Rthlr. Straffe verbotten , und weilen auch

viii.
Durch die eingeführte Eichene Leichen -Särcke sehr ohnnö-

thige Kosten verursacht werden ; So werden diese hinführo
nicht anders als mit einer gewissen Modemion und ohne wei¬
teres Beschlag , als etwa mit vier Handhaben und sechs Schrau¬
ben verstattet , dahingegen diejenige , so hierinnen weiter gehen,
als hierdurch zugelaffen wird , ebenfalls mit 50 Rthlr. Straffe
angesehen werden sollen.

IX»
Soll vor das Leichen - Tuch hinführo mehr nicht als ein

Gulden , uud vor das Beste höchstens ein Rthlr. gegeben , und
damit



damit solches desto leichter zu erhalten , und , wie bißherö ge*
schehen , sich Jemand pr^ciie an die Zünffte , so dergleichen Lei¬
chen - Tücher zu verlohnen haben , zu binden , nicht gehalten
seyn , denen sambtlicken Kirchen in beyden Städten , Dergleichen
Leichen -Tücher anzuschaffen und um vorgedachtesQuantumzu
verlehnen , hiermit verstärket werden , im übrigen aber , bey
Leichen -Begangnüffen Mäntel herum zu schicken , oder auch ge¬
wisse Zünffte zumLoncluLzu bitten , hierdurch gäntzlich unter¬
saget , und bey 20. Rthlr. Straffeverbotten seyn. Soviel

x.
Die Schmückung und Einkleidung der Tobten selbsten be¬

trifft , sollen solche weder in Gold , Silber , Sammet , Damast
oder andere Seyden - Zeuge , sondern in Leinen , dessen Preiß,
auch bey denen Vornehmsten , die Ehle ä ein halben Gulden
nicht übersteigen soll , und ohne Spitzen eingekleidet- auchihnen
an goldenen Ringen oder anderem Geschmucknichts mitgegeben
werden , bey 50. Rthlr. Straffe ; Wie dann auch vor derglei¬
chen Todten - Kleider zu verfertigen , mehr nicht als 15. Albus
biß höchstens ein Gulden bezahlet werden solle.

XI.
An statt der bißher eingeführten kostbahrenKronenbey jun¬

gen ohnverheuratheten Leuten sollen hinkünfftig anders nichts,
als iimpie Krantze von grünem Roßmarin oder Lorbeer- Blät¬
tern , und das ohne die allergeringste Beyfügung einiger Bän¬
der , zwar erlaubet , aller übrige Schmuck aber von lebendigen
oder andern Blumen und Zierrathen , wie die Nahmen haben
möchten , hiermit gäntzlich abgestellet , und bey 20. Rthlr.Straffe
verbotten seyn ; Und weilen bißhero auch in deme ein grosser
Mißbrauch vorgegangen , daß die Gevattern ihre verstorbene
Pathen oder Gothen cinkleiden lassen , Item die Frau , welche
den Todten hinaus getragen sowohl , als den Todten - Gräber
und das Gelauth bezahlen müssen ; Als soll solches vor keine
Schuldigkeit gehalten werden , sondern in des Gevattern Will-
kühr gestellet seyn , ob und was er etwa bey Bedürffngen zu
Begrabung des Pathens oder Gothen geben und schencken will.
Nachdeme ferner auch XII.

Die böse Gewohnheit eingeschlichen , daß die Krancken-
_ drtrettnneti , welche bey dem Verstorbenen biß an das End

gewesen , die Kleidung , so derselbe bey seinem Absterben
angehabt , auch so gar das Hembd , Strümpff , Schuhe und

dergleichen prktrencjiren , so wird solches hiermit in Zukunffk
bey Straffe 20. Rthlr. gäntzlich abgestellet , und Kraffk dieses
verordnet , daß besagte Krancken - Wärtterinnen sich

AZ



mit dem gewöhnlichen Lohn,und was ihnen außer dem ein- oderder andere aus bloßem freyen Willen von des VerstorbenenKleidung etwa von selbsten außer Schuldigkeit überlassen wol-te , begnügen lassen sollen. Jngleichem werden
XIII,

Die bißherige Mißbrauche, welche die Handwercks - Len¬the , als Schreiner , Schlosser und Schneider , wie auch die¬jenige , so die Todten ankleiden , bey denen Leichen darinnen ma¬chen / daß sie die Leuthe perfuadicen wollen , als wenn man ih¬nen an ihrem Arbeits - Lohn nichts abbrechen dörffte , hiermitgantzlichabgeftellet und verordnet/ daß/wann dergleichen Hand-wercks - Leuthe Jemand überfordern , und sich nicht behandelnlassen wollen , denen Stadt - Schultheißen davon alsobald dieAnzeige geschehen/sodann die Arbeit von unpartheyischenHand-wercks -Leuchen raxiret , und derjenige / welcher solche gedach¬ter Maßen übersetzet hat , mit io. Rthlr. Straffe angesehenwerden solle. Und weilen auch
XIV.

Bey denen Leichen - Bestattungendadurch nicht wenig Ko¬sten erspahret werde» / wann solche , gleichwie an mehreren an¬deren Orthen bereits wohlbedachtlich eingeführet worden / durcheinen Trauer- Wagen , unter Gefolgetlicher wenigen Gutfchenin der Stille zur Grab -Statte gebracht werden , also hat Un¬sere nachgesetzre Regierung, wie auch Bürgermeister und RachUnserer beyden Städtegesambter Hand darauf bedacht zu seyn,daß solches allda auf gleiche Weise also eingeführet werden mö¬ge ; Damit aber auch hierbey gewisse Maaße und Beschei¬denheit gebraucht werde , so setzen , ordnen und wollen Wir,daß
( 3 .) Vor dem Trauer - Wagen , worauf die Leiche gefüh-ret wird , mehr nicht als zwey Pferde , Sodann(t>. ) In dem Befolg bey denen Vornehmsten und Ver¬wögensten nicht über sechs , bey Mittleren - Standes - Leu¬chen , nach Proportion ihres Vermögens , nicht über drei) bißvier , und bey allen übrigen , mehr nicht als zwey Chaifen ge¬braucht , bey Beerdigung kleiner Kinder aber falls sienicht , wieoben gemeldet , auf dem Kopffhinaus getragen werden , durch-gehends nur eine erlaubt seyn solle.

xv.
Übrigens die Arth und Weise , auch Zeit zur Betraurungbelangend , mögen zwar Ehe - Leuthe um einander , Kinder umdie Eltern , und diese um ihre majorenne Kinder & vidflim,ingleichem einper Teftamenmmeingesetzter Erbe seinen Erb¬

lasser
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lasser ein halb Jahr mit schwachemEuchoder Boy betraUren,jedoch ohne lange Mantel und Flöhre um die Hüthe oderFlohr-Kappen , deren jene obgedachter Maßen allein bey der Leich-i roceflion , letztere aber zu keiner Zeit gestatten werden sollen,auch wird das Bekleiden derer Zimmer , Gutschen , Bvrc - ^Bar¬
sen , Pferd - Geschirrs , wie auch die Bedienten undDomeitü
quen , sie mögen seyn von was Londirion und Geschlecht siewollen , schwary zu kleiden , oder für die Trauer etwas an Geld
zu geben , Jedermänniglich, wes Standes oder Würden der¬
selbe auch seye , bey Vermeidung Unserer Ungnade benebst Ein
hundert Retchsthaler Straffe und Lonllxcsrion des Trauer-
Zeugs , hiermit gantzlich untersaget.

X v !.
Um Groß - Eltern , majorennen Geschwistere und

Schwäher , auch Schwägerinnen im ersten Grad , soll nurein Vierte ! Jahr in schwartzenordinaicenKleidern , umwalleübrige von der Seiten Anverwandte , wie auch Minder- jähri¬
ge Kinder , Geschwistere und mit Schwagerschafft zugethane,nur sechs Wochen , um kleine Kinder und Geschwister unter
14. Jahren aber , nur drey Wochen mit leichter Trauer,das ist , mit ord nairen schwartzen Kleidern getrauert werden,
ebenmäßig bey zwantzig Reichsthaler Straffe undConfocation
des Trauer - Wercks ; Uyd gleichwie

XVil.

Hierüber scharff und genau , ohneConnivenzoder An¬
sehen Der Persohn , gehalten , und keine Entschuldigung ange¬
nommen werden , weniger einige Oilpenlanon statt haben solle ^Als wird sich ein Jeder darnach zu achten und für Schaden
und Nachkheil zu hüten wissen ; Allermassen Unsere nach-
gesetzte Regierung , beyde Stadt - Schultheiße , wie auch Bür¬
germeister und Rath Unserer Städte auf die Uberrrettereflüs¬
sige Achtung haben , und diejenige , so dieser Verordnung zu¬
wider handle» , über die sich äußerndeExceflUszur Verant¬
wortung , und im Fall der Geständnuß oder Uberweißung , zur
verwürckten Straffe , welche Wir zu drehen Theilen hiermit
zurReparationund Unterhaltung jeder Stadt- Kirchen, Pfarr-
und Schuhl - Häußer , und den vierdten Theil deme , so den
Ubertretter anzeiget , ail,Auren , ziehen , und die Obrigkeitli¬
che Hülffe dazu biethen solle , damit sothane Straffe ohne Ans
stand erleget , und um mehrerer Richtigkeit halben zwavindet
Kellerey - odek Rentherey - Rechnung zur Einnahme gebracht,



zugleich aber auch au den Kasten - öder BaumeisterÜII
derjenigen Gemeinde , deren der Bestraffte zugethan ist , ohn-
verzüglich ausbezahlen und gegen dessen Quittung in Ausga-
be berechnet werde.

Damit sich auch Niemand mit der Unwissenheit dieser
Unserer Verordnung entschuldigen möge ; So soll dieselbe
in beydcn Städten öffentlichpublidref , auch an gewöhnlichen
Orthen zu Jedermanns Wiffenschafft angeschlagen , weniger
nicht vorjetzo so bald von allen Kantzeln öffentlich verletzen,
als auch Jährlich auf den ersten Sonntag nach dem Neuen
Jahr , damit solche überall in frischem Andencken bleibe , von
denen Kantzeln ordentlich verkündiget werden ; Wornach sich
ein Jeder zu achten . Uhrkundlich Unserer Rahmens Unter-
schrifft und beygetruckten Fürstlichen äc-crer - Jnsiegels. So
geschehen Kassel den5. Januarii1737.

Mm t M. z
L.S
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